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Accelerate your eSales in the Digital Marketplace. 

asknet Aktiengesellschaft Electronic Business Solutions 

 

Karlsruhe 

 

– ISIN DE0005173306 – 

– WKN 517330 –  

 

Einladung 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Freitag, dem 21. Mai 2010, um 14.00 Uhr, in dem 

Gebäude der IHK Haus der Wirtschaft Karlsruhe GmbH, Lammstraße 13 - 17, 76133 Karlsruhe, 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.  

 

Tagesordnung 

 

1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses 

zum 31. Dezember 2009, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des 

Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009  

Diese Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter http://www.asknet.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html 

abrufbar. Die Unterlagen liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsicht aus und sind 

dort zu erläutern. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 

31. Dezember 2009 und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2009 durch Beschluss vom 

30. März 2010 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Einer 

Feststellung des Jahresabschlusses sowie einer Billigung des Konzernabschlusses durch die 

Hauptversammlung gemäß § 173 AktG bedarf es daher nicht, so dass zu Tagesordnungspunkt 1 

keine Beschlussfassung erfolgt. 

 

2) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2009 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2009 amtierenden Mitgliedern des 

Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 

3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2009 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2009 amtierenden Mitgliedern des 

Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

http://www.asknet.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html
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4) Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Stuttgart, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu 

wählen. 

 

5) Beschlussfassung über Satzungsanpassungen an das Gesetz zur Umsetzung der 

Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) 

Durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie vom 30. Juli 2009 (ARUG) sind 

unter anderem die Vorschriften des Aktiengesetzes betreffend die Einberufungsfrist, die Frist für 

die Anmeldung zur Hauptversammlung sowie die Bevollmächtigung zur Ausübung des 

Stimmrechts geändert worden. Das ARUG eröffnet zudem – bei entsprechender 

Satzungsbestimmung – die Möglichkeit zur Teilnahme und Ausübung der Aktionärsrechte im 

Wege elektronischer Kommunikation (sog. Online-Teilnahme) sowie zur Stimmabgabe in 

schriftlicher Form oder im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl). Die Satzung der 

Gesellschaft soll an diese Änderungen des Aktiengesetzes angepasst und der satzungsmäßige 

Feiertagsschutz entsprechend der gesetzlichen Regelung für börsennotierte Gesellschaften 

aufgehoben werden. Ferner soll für die Anmeldung grundsätzlich die Textform vorgesehen 

werden.  

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

§ 11.2 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 

„11.2 Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder durch den Aufsichtsrat 

einberufen. Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tage der 

Versammlung einzuberufen. Die Mindestfrist des Satzes 2 verlängert sich um die 

Tage der Anmeldefrist (§ 12.2 Satz 1).“ 

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

Die Überschrift des § 12 der Satzung (Teilnahmerecht) wird in „Teilnahme an der 

Hauptversammlung“ geändert und die Sätze 2 und 3 des § 12.1 der Satzung werden 

ersatzlos gestrichen. Ferner wird § 12.2 der Satzung aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 

„12.2 Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss der Gesellschaft 

unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform oder, wenn 

der Vorstand dies beschließt, auf einem in der Einberufung zu bestimmenden 

elektronischen Wege mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, 

wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht 

mitzurechnen sind (Anmeldefrist). Umschreibungen im Aktienregister finden am 

Tag der Hauptversammlung und in den letzten fünf Tagen vor der 

Hauptversammlung nicht statt.“ 
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c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

§ 12 der Satzung wird um folgende Ziffer 12.3 ergänzt: 

„12.3 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung 

auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen 

und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte, ganz oder teilweise im Wege 

elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand 

ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der Teilnahme 

und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. Die Bestimmungen werden 

zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.“ 

d) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

In § 14.2 der Satzung wird Satz 3 ersatzlos gestrichen und es werden in Ziffer 14.2 folgende 

Sätze 3 und 4 angefügt: 

„In der Einberufung kann auch eine Formerleichterung bestimmt werden. Nähere 

Einzelheiten werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt 

gemacht.“ 

e) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

§ 14 der Satzung wird um folgende Ziffer 14.4 ergänzt: 

„14.4 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne 

an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer 

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Die Ermächtigung umfasst das Recht, 

Bestimmungen zum Verfahren zu treffen. Die Bestimmungen werden zusammen 

mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.“ 

6) Wahl zum Aufsichtsrat 

Herr Joachim Hug hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft mit Wirkung zum 

31. März 2010 niederlegt. Es ist deshalb eine Neuwahl erforderlich. 

Der Aufsichtsrat besteht nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 6.1 der Satzung aus sechs 

von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an 

Wahlvorschläge nicht gebunden. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor,  

Herrn Tim Stracke, Geschäftsführer der Chrono24.com GmbH, wohnhaft in Frankfurt am Main, 

für die restliche Amtszeit der übrigen Aufsichtsratsmitglieder, d. h. für die Zeit bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 

beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. 
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* * * 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 12 der 

Satzung unserer Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind 

und sich zur Teilnahme an der Hauptversammlung bei der Gesellschaft unter der nachfolgend 

genannten Adresse angemeldet haben:  

asknet Aktiengesellschaft 

Electronic Business Solutions 

c/o Computershare HV-Services AG 

Prannerstraße 8 

80333 München 

Telefax: + 49 (0) 89 30903 - 74675 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de   
 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der genannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 

14. Mai 2010 (24:00 Uhr) zugehen. Für die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts ist der am 

Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Es wird 

darauf hingewiesen, dass nach § 12.1 Satz 3 der Satzung Umschreibungen im Aktienregister 

innerhalb der letzten fünf Kalendertage vor der Hauptversammlung nicht stattfinden. 

Nach Eingang der Anmeldung werden den Aktionären bzw. den von ihnen benannten 

Bevollmächtigten zur Ausübung des Stimmrechts von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die 

Hauptversammlung übersandt. 

Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert. Aktionäre 

können daher über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung weiterhin frei 

verfügen. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung 

teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen 

Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Wenn weder 

ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine mit diesen gemäß § 135 AktG 

gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr 

Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b 

BGB). Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder einer von § 135 Abs. 8 AktG erfassten 

Aktionärsvereinigung oder Person oder eines nach § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG 

gleichgestellten Instituts oder Unternehmens sowie für den Widerruf und den Nachweis einer solchen 

Bevollmächtigung können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem 

solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise 
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geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, 

kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.  

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann unter anderem dadurch geführt werden, dass der 

Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist, oder 

auch durch Übermittlung des Nachweises per Post oder per Telefax an die oben für die Anmeldung 

genannte Adresse und Telefaxnummer oder per E-Mail an investorrelations@asknet.de. Vorstehende 

Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung 

gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der 

Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht 

kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt 

werden. 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht 

das Formular zu verwenden, welches die Gesellschaft hierfür bereit hält. Es wird den ordnungsgemäß 

angemeldeten Personen zusammen mit der Eintrittskarte zugesendet.  

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses das Stimmrecht für Aktien, die ihm 

nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.  
 

Die Gesellschaft bietet teilnahme- und stimmberechtigten Aktionäre an, von der Gesellschaft 

benannte Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung 

weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die Vollmacht und Weisungen sind in 

Textform zu erteilen. Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter erhalten die Aktionäre zusammen mit der Einladung sowie der 

Eintrittskarte 

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, 

werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens 

bis zum Ablauf des 20. Mai 2010 (Eingang bei der Gesellschaft) an die oben für die Anmeldung 

genannte Adresse und Telefaxnummer oder per E-Mail an investorrelations@asknet.de zu 

übermitteln. Nähere Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter finden sich auf dem hierzu vorgesehenen Formular.  

 

 

 



   
 

Einladung Hauptversammlung asknet AG am 21.05.2010  Seite 6 von 8 

Accelerate your eSales in the Digital Marketplace. 

Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG  

Verlangen auf Tagesordnungsergänzung nach § 122 Abs. 2 AktG  

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 Prozent des Grundkapitals (dies entspricht 252.000 

Stückaktien) oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000 Euro (dies entspricht 500.000 

Stückaktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 

bekanntgemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand (asknet Aktiengesellschaft 

Electronic Business Solutions, Vorstand, Vincenz-Priessnitz-Straße 3, 76131 Karlsruhe) zu richten 

und muss der Gesellschaft spätestens am 26. April 2010 (24:00 Uhr) zugehen. Jedem neuen 

Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die 

Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG 

nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung (also 

mindestens seit dem 21. Februar 2010, 00:00 Uhr) Inhaber der Aktien sind. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des 

Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem über die 

Internetadresse der Gesellschaft unter http://www.asknet.de/unternehmen/investor-

relations/hauptversammlung.html den Aktionären zugänglich gemacht. Die geänderte Tagesordnung 

wird ferner gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG zusammen mit der Einberufung mitgeteilt. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Gegenanträge gegen einen oder mehrere Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem 

bestimmten oder mehreren Tagesordnungspunkten gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie 

Wahlvorschläge im Sinne von § 127 AktG sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu 

übersenden. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.  

asknet Aktiengesellschaft 

Electronic Business Solutions  

Investor Relations  

Katharina Thomys  

Vincenz-Prießnitz-Straße 3  

76131 Karlsruhe  

Telefax: +49 (0) 721 96458 - 99 

E-Mail: investorrelations@asknet.de 

Zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären, die mit Begründung spätestens am 6. Mai 

2010 (24:00 Uhr) unter der vorgenannten Adresse der Gesellschaft zugehen, werden einschließlich 

des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung 

unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.asknet.de/unternehmen/investor-

relations/hauptversammlung.html veröffentlicht. Anders adressierte Gegenanträge werden nicht 

berücksichtigt. Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die 

Gesellschaft absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa 

weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung 

führen würde. Die Ausschlusstatbestände sind im Einzelnen auf der Internetseite der Gesellschaft 

http://www.asknet.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html
http://www.asknet.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html
http://www.asknet.de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender/hauptversammlung.html
http://www.asknet.de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender/hauptversammlung.html
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unter http://www.asknet.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html dargestellt. Eine 

Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 

mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Der Vorstand der asknet Aktiengesellschaft Electronic Business 

Solutions behält sich vor, Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenzufassen, wenn mehrere 

Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenanträge stellen. Gegenanträge 

sind nur dann gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. Das Recht 

eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge gegen einen oder mehrere 

Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem oder mehreren Tagesordnungspunkten auch 

ohne vorherige Übersendung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl eines Abschlussprüfers gemäß § 127 AktG gelten die 

vorstehenden Ausführungen einschließlich der Frist für die Zugänglichmachung des Wahlvorschlags 

(Zugang spätestens am 6. Mai 2010; 24:00 Uhr) sinngemäß mit der Maßgabe, dass der 

Wahlvorschlag nicht begründet werden muss. Der Vorstand der asknet Aktiengesellschaft Electronic 

Business Solutions braucht den Wahlvorschlag nach § 127 Satz 3 AktG auch dann nicht zugänglich 

zu machen, wenn der Vorschlag bestimmte Angaben nicht enthält. Diese sind auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter http://www.asknet.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html 

beschrieben. 

Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 131 Abs. 1 AktG  

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der 

Tagesordnung erforderlich ist (vgl. § 131 Abs. 1 AktG). Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 

rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen 

sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der 

Aussprache zu stellen.  

Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher ausgeführten Voraussetzungen darf der Vorstand die 

Auskunft verweigern, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht 

unerheblichen Nachteil zuzufügen (z. B. keine Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen). Eine 

ausführliche Darstellung der Voraussetzungen, unter denen der Vorstand die Auskunft verweigern 

darf, findet sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

http://www.asknet.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html.  

Nach der Satzung kann der Vorsitzende der Hauptversammlung das Frage- und Rederecht des 

Aktionärs zeitlich angemessen beschränken. Er kann insbesondere zu Beginn der Hauptversammlung 

oder während ihres Verlaufs einen zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für 

einzelne Tagesordnungspunkte oder für den einzelnen Redner bzw. Fragesteller festsetzen. 

 

http://www.asknet.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html
http://www.asknet.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html
http://www.asknet.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html
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Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft  

Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung sowie weitergehende Erläuterungen zu den 

Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG finden sich auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter http://www.asknet.de/unternehmen/investor-relations/ 

hauptversammlung.html. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der 

gleichen Internetadresse veröffentlicht. 

 

Karlsruhe, im April 2010 

 

asknet Aktiengesellschaft Electronic Business Solutions 

- Der Vorstand - 

 
  

http://www.asknet.de/unternehmen/investor-relations/%20hauptversammlung.html
http://www.asknet.de/unternehmen/investor-relations/%20hauptversammlung.html

